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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Schulausschuss  26.11.2024 

2  01-Samtgemeindeausschuss  05.12.2024 

 
 
Betreff: 

 
Gewährung von Beihilfen des Schulträgers bei Schulfahrten 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2025 Beihilfen bei Schulfahrten gemäß § 113 
NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz) wie folgt zu gewähren: 
Klassenfahrten der Klassen 1 bis 6 sowie der höheren Klassen werden mit 5,00 EUR je Tag 
und Schüler bezuschusst. Für Abschlussfahrten der Klassen 9 bzw. 10 beträgt der Zuschuss 
10,00 EUR je Tag und Schüler. Generell wird ein Zuschuss längstens für den Zeitraum von 5 
Tagen gewährt. Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei den Produkten 
21110, 21130, 21140 sowie 21610 ausgewiesen. 
Die seinerzeit gefassten Beschlüsse in dieser Angelegenheit werden aufgehoben.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Im Rahmen der Sondermittel für Schulen für das Haushaltsjahr 2005 wurde letztmalig die 
Gewährung von Beihilfen des Schulträgers für Schülerinnen und Schülergemäß § 113 NSchG 
thematisiert. Mit Empfehlung des Schulausschusses hat der SGA in seiner Sitzung am 
07.12.2004 beschlossen, die Abschlussfahrten in den Klassen 9 bzw. 10 mit weiterhin 5,00 EUR 
je Schüler und Tag zu bezuschussen. Für alle weiteren Klassen verbleibt es bei einem Zuschuss 
von 2,50 EUR pro Tag und Schüler. 
 
Im Rahmen der Zusammenkunft mit den Schulleiterinnen und Schulleitern zu den Anträgen 
der Schulen auf Sondermittel für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Anpassung der Beihilfen 
seitens des Schulträgers diskutiert. Erhebliche Preissteigerungen sind auch bei der Planung 
und Durchführung von Schullandheimaufenthalten zu verzeichnen. Daher wird vorgeschlagen, 
die Beihilfen für Schullandheimaufenthalte sowie Abschlussfahrten neu zu regeln. 
Klassenfahrten der Klassen 1 bis 6 sowie der höheren Klassen sollen mit 5,00 EUR je Tag und 
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Schüler bezuschusst werden. Für Abschlussfahrten der Klassen 9 bzw. 10 beträgt der Zuschuss 
10,00 EUR je Tag und Schüler. Generell wird ein Zuschuss längstens für den Zeitraum von 5 
Tagen gewährt.  Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei den Produkten 
21110, 21130, 21140 sowie 21610 ausgewiesen. 
Die seinerzeit gefassten Beschlüsse in dieser Angelegenheit werden aufgehoben.  
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gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 


